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Regenwasser absorbierte und dies mehr als
genügend war, um seine Auftriebkraft völlig zu

lähmen, und eine eintretende leichte Brise das

ganze Luftschiff zum Wrack machte."
Beim Zeppelinschen Luftschiff vermag zwar

dessen, wenn auch von einem dichten Stoff
bekleidete Aluminiumhülle keine derartige
Regenwassermenge aufzusaugen ; immerhin aber muss
mit dem Druck, den starker Regen auf das
11 300 cbm *) Inhalt besitzende Luftschiff Nr. 3,
geschweige denn auf das noch grössere Nr. 4,
auszuüben vermag, als einem Auftrieb- und Flugkraft

vermindernden Moment, gerechnet werden,
namentlich aber auch mit seinem gewaltigen, Wind
und Sturm grosse Angriffsflächen bietenden Umfang
und seinem Gewicht von 16 000 kg (bei Nr. 3).
Ueberdies bleibt die Möglichkeit und Sicherheit,

auf festem Boden zu landen und sich
dort auch ohne schützende Ballonhalle gegen
Wind und Sturm halten zu können, erst zu
erweisen. Bei diesen Verhältnissen erscheinen

jedoch wiederholte Weitfahrtversuche, und

zwar auch solche unter möglichst widrigen
Umständen, mit einem Wort, Versuche von
einer grossem Dauer geboten, bevor

man, bei weiterer Fortgewährung der bereits
erfolgten materiellen Förderung der Versuche und
einer freigebigen Entschädigung für die
ausserordentlichen Bemühungen Zeppelins, zum
endgültigen Erwerb der beiden Luftschiffe schreitet.

*) Nacb andern Angaben 12 000 cbm.

Ausland.
Japan. Eine Instruktion für die

japanische Armee. Beachtenswert ist nachstehende vom
Mikado an seine siegreiche Armee ein halbes Jahr nach
dem Feldzug 1904/05 erlassene Instruktion ; sie ist in
fünf Punkten zusammengefasst :

1. Die Armee ist der Schutz des Staates, sein Stolz,
seine Ehre und der Schrecken der Feinde des grossen
japanischen Kaisertums. Jeder Militär soll dessen eiu-
gedenk sein, dass es für ihn nicht allein genügt, das
militärische Handwerk gut zu erlernen, sondern dass

er seinem Herrscher vollkommen ergeben sein und sein
Vaterland mit Selbstverleugnung lieben muss. Truppen
ohne Ergebenheit an den Kaiser bilden nnr einen
Haufen, sowie auch jene ohne Patriotismus unmögliche
Manequius vorstellen. Möge jeder Militär bedenken,
dass die Ergebenheit dem obersten Kriegsherrn und die
Liebe zum Vaterland höher reichen als wie die höchsten
Berge unsrer Heimat und näher zur grossen herrlichen
Sonne stehen. Dann wird ihm auch der Tod leichter
als das Gefieder des Vogels erscheinen.

2. Die militärische Disziplin — die Grundlage jeder
guten Armee — verpflichtet den Untergebenen zur
gebührenden Achtung und Ehrfurcht der vom Kaiser
ernannten Kommandanten. Die Nichterfüllung der von

den letztern erlassenen Befehle bedeutet ein Vergelhen
und eine Widersetzlichkeit gegen den Allerhöchsten
Befehl. Bei Erteilung von Befehlen im Namen Sei.ner
Majestät sollen die Höhern nicht ausser acht lassen, dlass
ein ungerechtfertigter Befehl und eine scharfe,
unigerechte Behandlung der Untergebenen der Entstellmng
des Allerhöchsten Willens gleichkommen und enne
Majestätsbeleidigung in sich schliessen. Eine geriing-
scbätzende, sorglose Behandlung der Untergebenen lockert
die Zusammengehörigkeit der Vorgesetzten nud Untter-
gebenen und entzweit die Armee, wodurch die Vorrge-
setzten zu Verbrechern an ihrem Vaterland werden.

3. Jeder Militär muss tapfer sein. Diese hohe Tug'end
trat in unserm Volk mit der Gründung des groswseii
japanischen Kaiserreichs auf und entwickelte sich
während Unsrer glorreichen Regierung. Solange sie
ein Gemeingut unsres Volkes bleibt, wird auch Javpan
besteben. Im Krieg kommt die Tapferkeit durch Wafffen-
taten zum Ausdruck, im Frieden — durch das mä.nn-
liche Eingestehen der nach der Dienstpflicht obliegenden
vollen, einzigen Wahrheit den Vorgesetzten gegenüber.

4. Vertrauet den Kommaudauten. die Euer Kaiser
gewählt hat. Vergesset niemals dabei dass ohne
Vertrauen zu den Vorgesetzten ein Erfolg im Kampf
undenkbar ist. Wie immer Euch ein Befehl Eures Kommandanten

sonderbar, vielleicht sogar undurchführbar
erscheinen mag, müsset Ihr ihn trotzdem mit allen Kräften,
selbst mit Aufopferung Eures Lebens durchführen, dienn
nur der Tod allein schliesst die Befolgung eines
Befehls aus.

5. Seid einfach und bescheiden in Eurem Privatleben
und denket stets daran, dass die Bestimmung jedes
Soldaten — der Krieg ist, in welchem Fall man nolens
volens Entbehrungen tragen muss. Jeder Luxus
verweichlicht und schwächt den Menschen. Er ist der
Meinung, sich gewisse Luxussachen angeeignet zu baVien,
die er beherrscht, während in der Tat sich diese »ein
bes8res „Ich" angeeignet haben und es beherrschen,
wodurch er zu ihrem nichtigen Sklaven wird. Kin
Sklave und ein Soldat sind aber unvereinbare Begriffe.

Danzers Armeezeitung.
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Geruch beseitigt ohne nachteilige Wirkung
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